
 

Vorlage Nr. 2020/267/2 
 

STADTKÄMMEREI 
 
 

Balingen, 25.09.2020 
 

 
 
Vorlage zur Behandlung in folgenden Gremien: 
 
  
Gemeinderat  öffentlich am 29.09.2020 Entscheidung 
 
 
Tagesordnungspunkt 
 

Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark Zollernalb; Beitritt zum 
Zweckverband 
 
 
 
Anlagen 4 
  
  
 
Beschlussantrag: 
 

1. Die Stadt Balingen tritt dem Zweckverband „Interkommunaler Industrie- und Gewerbepark 
Zollernalb“ bei und beschließt hierzu die als Anlage 1 beigefügte Verbandssatzung. 

 
2. Die für die Finanzierung der Verbandsaufgaben notwendigen Haushaltsmittel werden auf 
Grundlage der als Anlage 2 beigefügten Zusammenstellung der Verbandsgeschäftsführung als 
Aufwendungen/Auszahlungen in die Haushaltsplanungen der kommenden Jahre eingestellt. 
 
3. Die Vertreter der Stadt Balingen erhalten das Mandat, in der Verbandsversammlung zu bean-
tragen, dass die Absätze 2 und 3 der Präambel der Verbandssatzung entsprechend dem Antrag 
von Bündnis90/Die Grünen ergänzt werden. 
 
4. Sollte die in Ziffer 3. beschlossene Änderung der Verbandssatzung keine Mehrheit in der 
Verbandsversammlung finden, muss das Leitbild für den Interkommunalen Industrie- und Ge-
werbepark Zollernalb im Gemeinderat der Stadt Balingen vorberaten werden, wobei dann die 
Vertreter der Stadt Balingen –vorbehaltlich der Beschlussfassung im Gemeinderat- für die Ab-
stimmung in der Verbandsversammlung ein Abstimmungsmandat erhalten auf der Basis der 
Grundsätze, die im Antrag genannt sind. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Aufwendungen des Ergebnishaushaltes und des Finanzhaushalts  
 
 

Verbandsmitglied 
Anteil  
in % 

 Plan  
2021  

 Plan  
2022  

 Plan  
2023  

 Plan  
2024  

Stadt Balingen 20%   134.000 €      95.800 €    151.200 €      70.400 €  
 



 
 

 
Besondere Hinweise: 
 
In der Sitzung des Verwaltungsausschusses wurde Vorlage 2020/267 mit den Ergänzungen im 
Beschlussantrag (rot markiert) als Empfehlung für den Gemeinderat beschlossen.  
 
 
 
 



 
 

Sachverhalt:  
 
 

Mit Gemeinderatsbeschluss vom 28.05.2019 hat die Stadt Balingen ihr Interesse für eine Betei-
ligung mit 20 v.H. am geplanten Zweckverband Interkommunaler Gewerbe- und Industriepark 
Zollernalb bekundet. Auf die Inhalte und Anlagen der Vorlage 2019/129/1 der Gemeinderatssit-
zung vom 28.05.2019 kann Bezug genommen werden 
 
Bedingung des Beschlusses war, dass planungsrechtlich ein reines Industriegebiet entsteht und 
zuvor die Altlastenproblematik sowie die Zulässigkeit eines Industriegebiets im Wasserschutz-
gebiet II geklärt sind.  
 
Des Weiteren sollte der Entwurf der Verbandssatzung dahingehend ergänzt werden, dass die 
beiden Stellvertreter des Verbandsvorsitzenden aus Albstadt und Balingen bestellt werden und  
für Beschlüsse über die Haushaltssatzung und Festsetzung der Verbandsumlage, über Ge-
schäftsvorgänge mit einem Wert von mehr als 500.000 EUR (netto) sowie über die Festlegung 
der Grundsätze für die Ansiedlung von Unternehmen sowie zum Erwerb und zur Veräußerung 
von Grundstücken und Grundstücksrechten im Verbandsgebiet eine 2/3-Mehrheit der Stimmen 
der Verbandsversammlung notwendig sein soll. 
 
Zwischenzeitlich sind die vorbereitenden Planungen und Maßnahmen soweit fortgeschritten, 
dass einer Verbandsgründung nichts mehr im Wege steht. Zur formalen Durchführung dieses 
Aktes muss der vorstehende Entwurf einer Verbandssatzung (Anlage 1) von den Gemeinderä-
ten der potentiellen Mitgliedsgemeinden beschlossen und sodann im Rahmen einer Grün-
dungsversammlung von allen Oberbürgermeistern bzw. Bürgermeistern unterzeichnet werden. 
 
Zum Stand der eingangs erwähnten planungsrechtlichen Fragen wird Herr Prof. Baldauf, der im 
Auftrag der Stadt Meßstetten das Bebauungsplanverfahren durchführt, in der Sitzung des 
Technischen Ausschusses am 16.09.2020, nicht öffentlich um 17 Uhr, zur Verfügung stehen. 
[Anmerkung: Eine Teilnahme in der formell zuständigen VA-Sitzung am 15.09.2020 ist ihm aus 
terminlichen Gründen nicht möglich]. 
 
Die seinerzeit in Ziffer 2. des Beschlussantrages geforderten Änderungen der Verbandssatzung 
sind zwischenzeitlich eingearbeitet (s. § 6 Abs. 2, Nr.13 in Anlage 1). Dem Wunsch nach Bestel-
lung der beiden Stellvertreter aus den Großen Kreisstädten ist insofern entsprochen worden, 
dass in § 8 Abs. 1 der neuesten Fassung eine entsprechende Absichtserklärung aufgenommen 
wurde. 
 
In Anlage 2 liegt eine aktuelle Berechnung der Verbandsgeschäftsführung für die Aufteilung der 
Verbandsumlagen in den kommenden Haushaltsjahren bei, in Anlage 3 ein aktueller Plan des 
Verbandsgebiets. 
 
 
 
 
Jürgen Eberle  
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